
Die Bergische Universität verleiht jedes Jahr den Gleichstellungspreis, um 
Projekte rund um Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Studium, Beruf 
und Familie sichtbar zu machen und zu würdigen. 

Der Preis ist mit 5.000 € dotiert und wird für herausragende, 
 innovative Projekte und strukturelle Maßnahmen im Bereich 
Gleichstellung vergeben, die im Jahr 2025 durchgeführt wurden.

Dazu zählen insbesondere:
– �die überdurchschnittlich erfolgreiche Umsetzung von Gleich­

stellungsplänen
– �Maßnahmen zur Verbesserung der Studiensituation oder Arbeits­

situation von Frauen
– �Projekte der hochschulbezogenen Frauen- und Geschlechter­

forschung
– �Förderung von Frauen in Naturwissenschaft und Technik
– �Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in akademischen

Spitzenpositionen
– ��Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Wissenschaft / Beruf

und Familie

Bitte erläutern Sie Ihren Vorschlag unter Berücksichtigung folgender 
Kriterien:
– Ausgangssituation und Ziele
– Entwicklung, Aktivitäten und Maßnahmen (inklusive Neuheitsgrad)
– Nachhaltigkeit und mögliche Zukunftsperspektiven
– Geplante zweckgebundene Verwendung des Preisgeldes

Der Gleichstellungspreis kann an alle Organisationseinheiten vergeben 
werden, die durch ihre Mitglieder mit außergewöhnlichem Engagement die 
Gleichstellung vorangebracht haben – Sie können sich selbst bewerben 
oder vorgeschlagen werden.

Die mit dem Gleichstellungspreis Ausgezeichneten erhalten den Geldbetrag 
von 5.000 € zugewiesen. Darüber kann zur Finanzierung gleichstellungs-
orientierter Maßnahmen an der Hochschule verfügt werden.

Wer kann sich bewerben?
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationseinheiten (außer der Gleich-
stellungsbeauftragten und der Stabsstelle für Gleichstellung und Vielfalt). 
Der Preis wird grundsätzlich an die Organisationseinheit, Fakultät, zentrale 
Einrichtung oder Verwaltung vergeben.

Qualifikationsarbeiten können wir leider nicht berücksichtigen.
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Wofür kann das Preisgeld verwendet werden?
Zum Beispiel für:
– Weitere Forschungsarbeiten
– Tagungen, Workshops, Kongresse und deren Dokumentation
– Werkverträge
– Ausstellungsmaterialien
– Weiterbildungsseminare
– Lehraufträge

Ausschreibung und Auswahl:
Senden Sie Ihre Bewerbung für das Jahr 2025 bis 30. Januar 2026 per 
E-Mail an die  Gleichstellungsbeauftragte (gleichstellungsbeauftragte@uni-
wuppertal.de).
Die Gleichstellungskommission sichtet die Anträge und gibt auf Basis der 
genannten Kriterien eine Empfehlung an das Rektorat, das die Entscheidung 
trifft.
Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Senatssitzung im Sommer 2026 
durch das Rektorat der  Bergischen Universität statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gleichstellung.uni-
wuppertal.de/de/foerderprogramme-instrumente/gleichstellungspreis/

gez. Prof. Dr. Brigitte Halbfas
Gleichstellungsbeauftragte

Die
Gleichstellungsbeauftragte
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